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1.  GRUNDSÄTZLICHES 

Dieser Hygieneplan Corona-Pandemie ist durch die Leitung der Musik- und Kunstschule Region 

Freudenstadt e.V. gemeinsam mit dem Träger der Musik- und Kunstschule am 14. September 

2020 veröffentlicht worden. Ihm zu Grunde liegen die Hygienehinweise des Kultusministeriums 

für die Schulen in Baden-Württemberg vom 28.07.2020 sowie  die in § 4 der Corona-Verordnung 

des Landes (CoronaVO) vom 23.06.2020 in der seit dem 06.08.2020 geltenden Fassung festgeleg-

ten Hygieneanforderungen. 

Der vorliegende Hygieneplan enthält die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz. 

Die Schulleitung sowie sämtliche an der Musik- und Kunstschule tätigen Lehrkräfte und Verwal-

tungsmitarbeitende sowie die für die Musik- und Kunstschule auf freiberuflicher Basis tätigen 

Musikpädagogen und Musikpädagoginnen (Honorarkräfte) gehen bezüglich der Hygiene mit gu-
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tem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Be-

gleitpersonen die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  

 

Alle Beschäftigten der Musik- und Kunstschule, der/die Musikschulträger, alle Schülerinnen und 

Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den Musik- und Kunstschule arbeitenden oder sich 

aufhaltenden Personen haben diese Hygienebestimmungen, die Anweisungen und Verlaut-

barungen der Gesundheitsbehörden sowie die Anweisungen der Schulleitung zur Wahrung der 

Hygiene und des Infektionsschutzes an der Musik- und Kunstschule zu befolgen. Sie sind darüber 

hinaus angehalten, die aktuellen Hygienehinweise des Robert Koch-Instituts zu beachten.  

 

Über die Hygienemaßnahmen sind alle Mitarbeitenden, die Schülerinnen und Schüler, deren Er-

ziehungsberechtigten und alle weiteren sich regelmäßig an der Musik- und Kunstschule arbeiten-

den oder sich aufhaltenden Personen jeweils auf geeignete Weise zu unterrichten. Die Vorgaben 

zum Infektionsschutz und zu den erforderlichen Hygienemaßnahmen  in der Verordnung der Lan-

desregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-

2 (Corona-Verordnung - CoronaVO) vom 9. Mai in der jeweils geltenden Fassung sind zu beach-

ten. 

 

Der Hygieneplan Corona-Pandemie der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt e.V. gilt bis 

zu seiner Aufhebung durch die Schulleitung. 

 

 

2 .  MELDEPFLICHT 

 Sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen sind der Schul-

leitung, dem Träger der Musik- und Kunstschule und dem Gesundheitsamt unverzüglich zu mel-

den. 

 

3.   PERSÖNLICHE HYGIENE 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpf-

cheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus 

ist besondere auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die 

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

Wichtige Hygienemaßnahmen 

! Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Ge-

schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause blei-

ben.  

! Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei de-

nen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen sind geeignete 

Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. 
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! Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen. 

! Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

! Gründl iche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder  Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgrif-

fen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abneh-

men einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) 

durch 

! Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Das sachgerechte Desinfizieren der Hän-

de ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur 

vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf 

die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch wwww.aktion-

sauberehaende.de). 

! Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht 

mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

! Husten- und Niesetikette:  Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wich-

tigsten Präventionsmaßnahmen(!), beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 

anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

! Mund-Nasen-Schutz:  Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei 

gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl zulässig. Sollten Schüle-

rinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung verwen-

den wollen, so spricht nichts dagegen. Für den richtigen Umgang mit Behelfsmasken siehe 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/richtiger-

umgang-mit-einfachen-masken-fuer-mund-und-nase/ 

 

4.   ZUGÄNGE zur Musik-  und Kunstschule und zu ihren Unterr ichtsräumen 

! Das / die Gebäude der Musik- und Kunstschule darf nur von Mitarbeitenden, Schülerinnen 

und Schülern sowie von weiteren Personen betreten werden, denen der Zugang durch die 

Leitung der Musik- und Kunstschule oder deren Träger ausdrücklich gestattet ist. 

! Nur im absoluten Ausnahmefall dürfen Schülerinnen und Schüler von einer Person begleitet 

werden (z.B. Bringen und Abholen der/des jüngeren Schülerin/Schülers; Anwesenheit im Un-

terrichtsraum, wo pädagogisch zwingend erforderlich). 

! In allen Fällen ist der Aufenthalt in den Unterrichtsräumen und Gebäuden auf den unbedingt 

notwendigen Zeitraum zu beschränken. 

! Das Betreten der Musik- und Kunstschule und zu Gebäuden, in denen die Musik- und Kunst-

schule Unterricht erteilt wird durch eine Eingangskontrolle überwacht. 
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! In jenen von der Musik- und Kunstschule genutzten Räumen, wo Eingangskontrollen aus 

rechtlichen, organisatorischen oder baulichen Gründen nicht möglich sind, wird die Schüle-

rin oder der Schüler von der Lehrkraft am Eingang abgeholt und nach dem Unterricht wieder 

zum Ausgang gebracht. 

! Für alle von der Musik- und Kunstschule für den Unterricht genutzten Gebäude und Räume 

werden tägliche Anwesenheitslisten geführt, in denen zur besseren Nachverfolgung von In-

fektionsketten die Personendaten hinterlegt werden. Die Anwesenheitslisten sind so zu füh-

ren, dass jederzeit und für alle betreffenden Gebäude nachzuvollziehen und dokumentiert 

ist, wer sich wann in welchem Unterrichtsraum aufgehalten hat.  

! Die Schülerinnen und Schüler warten vor dem Gebäude. Sie werden von den Lehrkräften ab-

geholt und nach dem Unterricht wieder dorthin begleitet. 

! Keinen Zutritt zum Gebäude der Musik- und Kunstschule und zu von der Musik- und Kunst-

schule für den Unterricht genutzten Räumlichkeiten haben Personen, auf die mindestens ei-

nes der folgenden Merkmale zutrifft: 

o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 

negativen Tests (i. d. R. durch den AMD), 

o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) angeord-

nete Quarantäne für die jeweilige Dauer, 

o nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen Re-

gion im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen. 

! Auch anderweitig erkrankten Schülerinnen und Schülern ist die Teilnahme am Präsenz-

unterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft ist aufgefordert, bei Erkältungssymptomen von 

Schülerinnen oder Schülern den Unterricht nicht zu erteilen. 

 

5 .   RAUMHYGIENE 

! In allen Unterrichtsräumen sowie in Eingangs- und Aufenthaltsbereichen werden Hinweis-

schilder auf Hygienevorschriften und Distanzregeln gut sichtbar und an entsprechenden Stel-

len angebracht. 

! In allen Gebäuden, in denen die Musik- und Kunstschule Unterricht erteilt, bestehen entwe-

der im Eingangsbereich oder in den entsprechenden Unterrichtsräumen Desinfektions- bzw. 

Händewaschmöglichkeiten. Im Hauptgebäude der Musik- und Kunstschule Region Freuden-

stadt e.V. in der Bismarckstraße 10 bestehen die Desinfektions- bzw. Händewaschmöglich-

keiten in der Küche im EG sowie in den Toiletten im 1. OG. 

! Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Musikschulbetrieb 

ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden.  

! Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft aus-

getauscht wird. In den Unterrichtsräumen ist jeweils nach einer Unterrichtseinheit bzw. in 

der sich an jede Unterrichtseinheit anschließenden Pause von mindestens 5 Minuten eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 
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vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft ausgetauscht 

wird und sie somit wirkungslos bleibt. 

! In den Räumen der Verwaltung ist mehrmals täglich eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 

durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung 

ist auch hier nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird und sie somit wir-

kungslos bleibt. 

! Beide Türklinken der Tür zum jeweiligen Unterrichtsraum sind nach jeder Unterrichtsstunde 

und vor dem Eintritt der nächsten Schülerin / des nächsten Schülers durch die Lehrkraft zu 

reinigen.  

! Das regelmäßige Desinfizieren von stationären Instrumenten sowie das Desinfizieren von 

Türklinken nach jeder Unterrichtsstunde werden durch die Lehrkraft vorgenommen (Desin-

fektionsmittel wird durch die Musik- und Kunstschule zur Verfügung gestellt). 

 

6 .   MUSIKSCHULUNTERRICHT 

! Für den Musikschulunterricht werden ausschließlich ausreichend große Unterrichtsräume 

genutzt. 

! Die Einhaltung des Mindestabstands von mindestens 1,5 m im Unterricht wird gewährleistet.  

! In den Unterrichtsfächern der Blasinstrumente und im Fach Gesang ist ein Sicherheitsab-

stand von mindestens 2 m zwischen Schüler/in und Lehrkraft vorgeschrieben. Weitere Aufla-

gen: siehe „Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über den Betrieb 

von Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen“ vom 3. September 2020 §2  Ab-

satz 4. 

! Alle Unterrichtsräume, in denen Blechblasinstrumente unterrichtet werden, sind mit geson-

derten und verschließbaren Behältern (Spuckeimer) auszustatten, in denen Kondenswasser, 

Speichel etc. der Schülerinnen und Schüler gesammelt wird, das/der im Unterricht anfällt. 

Die Behälter sind mit flüssigkeitsdichten Plastiktüten in angemessener Größe ausgekleidet 

und diese Plastiktüten mit Material versehen, welche das Kondenswasser etc. angemessen 

aufnehmen / aufsaugen kann. Die Plastiktüten sind täglich fachgerecht zu entsorgen. 

! In dem Unterrichtsraum dürfen zur selben Zeit (abhängig von den durch das Land zugelasse-

nen Formaten für den Präsenzunterricht) nur die Lehrkraft und der/die Schüler/in aufhalten, 

deren Unterricht aktuell stattfindet. Nur in begründeten Ausnahmefällen und abhängig von 

der jeweils geltenden Landesregelung zur Zahl der Personen, die sich zulässig gleichzeitig im 

Unterrichtsraum aufhalten können, dürfen sich außerdem eine oder mehrere Begleitperson 

zur selben Zeit im Raum aufhalten (z.B. im Unterricht mit Menschen mit Behinderung). 

! Zwischen zwei Unterrichtseinheiten besteht immer eine Pause von mindestens fünf Minu-

ten. Die Stundenplanung ist entsprechend getaktet. 

! Die / Der nächste Schüler/in darf den Unterrichtsraum erst betreten, wenn vorherige/r den 

Raum verlassen hat. 
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! Von den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkraft verwendete Instrumente und Schlä-

gel, Mundstücke, Werkzeuge, Mediengeräte und Arbeitsflächen vor der Weitergabe an eine 

andere Person mit einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt oder desinfiziert werden; 

hierzu muss ausreichend Pausenzeit eingeplant werden. 

 

7.  RISIKOGRUPPEN 

! Lehrkräften, die einer Risikogruppe angehören, wird freigestellt, ob sie die Tätigkeit im Prä-

senzunterricht wieder aufnehmen wollen. Sie sind angehalten, online oder in anderen For-

men des Fernunterrichts Musikschulunterricht zu erteilen.  

! Besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte werden besonders ge-

schützt (Personen über 60 Jahre/Senioren, Personen mit Vorerkrankungen, Menschen mit 

Behinderung). 

 

8 .   VERWALTUNG 

! Die Mitarbeitenden der Verwaltung sind zu einer möglichst kontaktarmen Kommunikation 

innerhalb der Verwaltung sowie mit Schüler/innen, Eltern und Lehrkräften angehalten. 

 

9.  REINIGUNG 

! Die Gebäudereinigung der Musik- und Kunstschule erfolgt täglich. 

! In der Musik- und Kunstschule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt 

auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da 

auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

! Handkontaktflächen müssen regelmäßig, nach Möglichkeit mehrmals täglich, mit einem ten-

sidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden. 

! Die Oberflächenreinigung von technischen Geräten wie PC-Tastatur, Telefon, Drucker, Kopie-

rer etc. erfolgt vor der Nutzung von den Nutzern anhand feuchten Einmaldesinfektions-

tüchern. 

! Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wisch-

desinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d.h. die 

Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus 

Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können 

(ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch Raumbegasungen zur Des-

infektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu 

beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine an-

schließende Grundreinigung erforderlich. 
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! Folgende Areale sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich ge-

reinigt werden: 

− Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen 

− Treppen- & Handläufe, 

− Lichtschalter, 

− Tische, Telefone, Kopierer 

− und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen. 

 

! Die Reinigungs- und Händehygienepläne sind ausgehängt  

− Toiletten 

− Küche 

 

 

10.  HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereit-

gestellt und regelmäßig aufgefüllt werden (Nach früherer Beurteilung des Robert Koch-Instituts 

sind Stoffhandtuchrollen Einmalhandtüchern aus Papier aus Sicht des Infektionsschutzes gleich-

zusetzen). 

Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten. 

In den einzelnen Sanitärräumen darf sich maximal 1 Person aufhalten. Am Eingang der Toiletten 

muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräu-

men stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler dürfen. 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmut-

zungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem 

Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion er-

forderlich. Dabei sind Arbeits-gummihandschuhe zu tragen. 

 

11.  ABFALLENTSORGUNG 

Mülleimer in den Unterrichtsräumen, in den Eingangs- und Aufenthaltsbereichen sowie in Fluren 

und Gängen sind von beauftragten Personen nach Beendigung des Schulbetriebes entsprechend 

der örtlichen Abfallentsorgungsordnung (Mülltrennung) täglich zu entleeren.  

Mülleimer in den Verwaltungsräumen sind entsprechend der örtlichen Abfallentsorgungsordnung 

(Mülltrennung) wöchentlich zu entleeren.  

 

 

12.   VERANTWORTLICHKEIT UND UNTERWEISUNG 

! Die Schulleitung trägt die Verantwortung für die Sicherstellung der hygienischen Erfordernis-

se, nimmt ihre Verantwortung durch Anleitung wahr und ist für Absprachen mit dem Träger 
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der Musik- und Kunstschule verantwortlich. 

! Die Unterweisung von Lehrkräften und allen weiteren Mitarbeitenden der Musik- und Kunst-

schule zu Inhalten des Hygieneplans sind eine verbindliche Voraussetzung für die Umsetzung 

der festgelegten Maßnahmen. Die Unterweisung der Lehrkräfte erfolgt bei Wiederaufnahme 

des Unterrichtsbetriebes. 

! Die Unterweisung der Schülerinnen und Schüler hat in der jeweils ersten Unterrichtsstunde 

nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes zu erfolgen.  

! Für jeden Unterricht ist eine verantwortliche Person zu benennen, die für die Einhaltung der 

im Hygieneplan der Musik- und Kunstschule sowie der übergeordnet der durch die Kommune 

oder Land festgelegten Regelungen zum Infektions- und Gesundheitsschutz verantwortlich ist. 

Diese Person ist die den Unterricht erteilende Lehrkraft. 

! Die festgelegten Hygieneregeln stehen auf der Website der Musik- und Kunstschule Region 

Freudenstadt e.V. unter www.muk-fds.de zum Download zur Verfügung. 

 

13.  SONSTIGES 

! Besprechungen und Konferenzen werden bei nicht ausreichenden Platzverhältnissen bevor-

zugt als Videokonferenzen durchgeführt. Als Präsenzveranstaltungen werden sie auf das abso-

lute Mindestmaß beschränkt. Dort, wo Präsenzveranstaltungen unumgänglich sind, werden 

die Distanzregeln sorgfältig beachtet. 

! Der Verzehr und die Zubereitung von kalten und warmen Speisen in den Unterrichtsräumen 

sowie in den Warte- und Aufenthaltsbereichen sind untersagt. 

! Elternversammlungen sowie alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Musik- und 

Kunstschule sind untersagt. 

 

Gez. Christian Pöndl, Schulleitung 

Anlage 

1. Hygienehinweise des Kultusministeriums für die Schulen in Baden-Württemberg vom 

28.07.2020 sowie  die in § 4 der Corona-Verordnung des Landes (CoronaVO) vom 23.06.2020 in 

der seit dem 06.08.2020 geltenden Fassung festgelegten Hygieneanforderungen. 



Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – 

CoronaVO)1 

 

Vom 23. Juni 2020  

(in der ab 6. August 2020 gültigen Fassung) 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes 

(IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, wird verordnet: 

 

Teil 1 – Allgemeine Regelungen 

 

Abschnitt 1: Ziele 

§ 1 

Ziele 

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie des Virus SARS-CoV-2 

(Coronavirus) zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem 

Zweck sollen Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektionswege 

nachvollziehbar gemacht und die Aufrechterhaltung der medizinischen 

Versorgungskapazitäten gewährleistet werden. 

(2) Zur Verfolgung dieser Ziele werden in dieser Verordnung Ge- und Verbote 

aufgestellt, die Freiheiten des Einzelnen einschränken. Die Umsetzung dieser 

Regelungen erfolgt einerseits in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger 

und andererseits durch hoheitliches Handeln der zuständigen Behörden. 

 

Abschnitt 2: Allgemeine Anforderungen 

§ 2 

                                                           
1
 Nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Inkrafttreten der Verordnung der Landesregierung zur Änderung 

der Corona-Verordnung vom 28. Juli 2020 (verkündet gemäß § 2 des Verkündungsgesetzes). 



Allgemeine Abstandsregel 

 

(1) Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden 

sind, wird die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 

Metern empfohlen. 

(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 

Metern eingehalten werden, sofern nicht die Einhaltung des Mindestabstands im 

Einzelfall unzumutbar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen erforderlich 

oder durch Schutzmaßnahmen ein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. 

Ebenfalls ausgenommen sind Ansammlungen, die nach § 9 Absätze 1 oder 2 

zulässig sind. 

(3) Die Abstandsregel gilt nicht für Schulen, Kindertagesstätten und die weiteren in § 

16 Absatz 1 genannten Einrichtungen. 

 

§ 3 

Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-

Bedeckung muss getragen werden 

1. bei der Nutzung des öffentlichen und des touristischen Personenverkehrs 

(Eisenbahnen, Straßenbahnen, Busse, Taxen, Passagierflugzeuge, Fähren, 

Fahrgastschiffe und Seilbahnen), an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der 

Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und Flughafengebäuden, 

2. in Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios und in 

medizinischen und nicht medizinischen Fußpflegeeinrichtungen, 

3. in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe 

und der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes,  

4. in Einkaufszentren und Ladengeschäften sowie auf Märkten im Sinne der §§ 66 

bis 68 Gewerbeordnung (GewO), soweit diese in geschlossenen Räumen 

stattfinden, 



5. von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Freizeitparks, Vergnügungsstätten, 

Beherbergungsbetrieben und im Gaststättengewerbe bei direktem 

Kundenkontakt und 

6.  ab dem 14. September 2020 in den auf der Grundschule aufbauenden Schulen, 

den beruflichen Schulen sowie den Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren ab Beginn der Hauptstufe, jeweils in öffentlicher und freier 

Trägerschaft, von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie sonstigen 

anwesenden Personen, soweit sie sich auf Begegnungsflächen, insbesondere 

Fluren, Treppenhäusern, Toiletten, Pausenhöfen aufhalten. 

(2) Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht 

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

2. für Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus 

gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, 

3. für Beschäftigte, sofern sich an deren Einsatzort keine Kundinnen und Kunden 

oder Besucherinnen und Besucher aufhalten, 

4. in Praxen und Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3, sofern die 

Behandlung, Dienstleistung oder Therapie dies erfordert, 

5. bei der Inanspruchnahme von gastronomischen Dienstleistungen im öffentlichen 

oder touristischen Personenverkehr nach Absatz 1 Nummer 1 oder in 

Einkaufszentren oder Ladengeschäften nach Absatz 1 Nummer 4, 

6. wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen 

gegeben ist oder 

7.  in Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 6 innerhalb der Unterrichtsräume, in 

den zugehörigen Sportanlagen und Sportstätten sowie bei der 

Nahrungsaufnahme. 

 

Abschnitt 3: Besondere Anforderungen 

§ 4 

Hygieneanforderungen 



(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 

über die allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen 

einzuhalten sind, haben die Verantwortlichen mindestens folgende Pflichten zu 

erfüllen: 

1. die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten 

und die Regelung von Personenströmen und Warteschlangen, damit eine 

Umsetzung der Abstandsregel nach § 2 ermöglicht wird, 

2. die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt 

von Personen dienen, sowie die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen, 

3. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von 

Personen berührt werden, 

4. die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in 

den Mund genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden, 

5. die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche, 

6. das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht 

wiederverwendbaren Papierhandtüchern, alternativ Handdesinfektionsmittel oder 

andere gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtungen, 

7. den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt 

wurden, 

8. eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und 

Teilnahmeverbote, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, 

Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende Möglichkeit 

bargeldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf gründliches Händewaschen in 

den Sanitäranlagen. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit nach den konkreten 

Umständen des Einzelfalles, insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art 

des Angebots, eine Einhaltung der Hygieneanforderungen nicht erforderlich oder 

unzumutbar ist. 

 

§ 5 

Hygienekonzepte 



(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 

ein Hygienekonzept zu erstellen ist, haben die Verantwortlichen dabei nach den 

konkreten Umständen des Einzelfalls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu 

berücksichtigen. Im Hygienekonzept ist insbesondere darzustellen, wie die 

Hygienevorgaben nach § 4 umgesetzt werden sollen. 

(2) Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das 

Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüber 

hinaus gehende Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem 

Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 

 

§ 6 

Datenverarbeitung 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 

Daten zu verarbeiten sind, dürfen von den zur Datenverarbeitung Verpflichteten von 

Anwesenden, insbesondere Besucherinnen und Besuchern, Nutzerinnen und 

Nutzern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Vor- und Nachname, Anschrift, 

Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, die Telefonnummer 

ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt 

oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG erhoben und gespeichert werden. 

Einer erneuten Erhebung bedarf es nicht, soweit die Daten bereits vorhanden sind. 

(2) Die Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen zu speichern und sodann zu 

löschen. Es ist zu gewährleisten, dass Unbefugte keine Kenntnis von den Daten 

erlangen. 

(3) Die Daten sind auf Verlangen der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde zu 

übermitteln, sofern dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 

erforderlich ist. Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig. 

(4) Die zur Datenverarbeitung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder 

der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 

 

§ 7 



Zutritts- und Teilnahmeverbot 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 

für Ansteckungsverdächtige ein Zutrittsverbot zu bestimmten Örtlichkeiten oder ein 

Teilnahmeverbot an bestimmten Aktivitäten gilt, erfasst dies Personen, 

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, 

aufweisen. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, sofern dessen Einhaltung im Einzelfall 

unzumutbar oder ein Zutritt oder eine Teilnahme aus besonderen Gründen 

erforderlich und durch Schutzmaßnahmen die Infektionsgefahr für Dritte soweit wie 

möglich minimiert ist. 

 

§ 8 

Arbeitsschutz 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 

über die allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Arbeitsschutzanforderungen 

einzuhalten sind, hat die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber mindestens folgende 

Pflichten zu erfüllen: 

1 die Infektionsgefährdung von Beschäftigten ist unter Berücksichtigung der 

Bedingungen am Arbeitsplatz zu minimieren, 

2. Beschäftigte sind umfassend zu informieren und zu unterweisen, insbesondere 

mit Hinweis auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen der 

Arbeitsabläufe und Vorgaben, 

3. die persönliche Hygiene von Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur 

Handdesinfektion oder zum Händewaschen am Arbeitsplatz sicherzustellen; 

eingesetzte Utensilien sind regelmäßig zu desinfizieren, 

4. den Beschäftigten sind in ausreichender Anzahl Mund-Nasen-Bedeckungen 

bereitzustellen, 



5. Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Bescheinigung die Behandlung einer 

Erkrankung mit COVID-19 aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder nur 

eingeschränkt möglich ist oder ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf 

einer Erkrankung mit COVID-19 vorliegt, dürfen nicht für Tätigkeiten mit 

vermehrtem Personenkontakt und nicht für Tätigkeiten eingesetzt werden, bei 

denen der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.  

(2) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber darf Informationen nach Absatz 1 Nummer 

5 nur für den Zweck der Entscheidung über den konkreten Arbeitseinsatz von 

Beschäftigten erheben, speichern und verwenden, wenn diese ihm mitteilen, dass sie 

zu der dort genannten Gruppe gehören; Beschäftigte sind zu einer solchen Mitteilung 

nicht verpflichtet. Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat diese Information zu 

löschen, sobald sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich ist, spätestens aber eine 

Woche, nachdem diese Verordnung außer Kraft tritt. 

 

Abschnitt 4: Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen 

 

§ 9 

Ansammlungen 

(1) Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt. 

(2) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind Ansammlungen, wenn 

die teilnehmenden Personen ausschließlich 

1. in gerader Linie verwandt sind, 

2. Geschwister und deren Nachkommen sind oder 

3. dem eigenen Haushalt angehören,  

einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder 

Partnerinnen oder Partner. 

(3) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt ferner nicht für Ansammlungen, die der 

Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen 

Fürsorge dienen. 

 



§ 10 

Veranstaltungen 

(1) Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 

einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen und eine 

Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot 

nach § 7. Beim Abhalten der Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen 

nach § 8 einzuhalten. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Veranstaltungen, deren Durchführung 

bereits nach § 9 Absätze 1 oder 2 zulässig ist. Abweichend von Absatz 1 muss bei 

privaten Veranstaltungen mit nicht mehr als 100 Teilnehmenden kein 

Hygienekonzept nach § 5 erstellt werden. 

(3) Untersagt sind 

1. Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden bis einschließlich 31. Juli 2020 

und 

2. Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmenden bis einschließlich 31. Oktober 

2020. 

Die zulässige Teilnehmerzahl erhöht sich bis einschließlich 31. Juli 2020 auf 250 

Personen, wenn zusätzlich 

1. den Teilnehmenden für die gesamte Dauer der Veranstaltung feste Sitzplätze 

zugewiesen werden und 

2. die Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt. 

Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige 

Mitwirkende an der Veranstaltung außer Betracht. 

(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Veranstaltungen, die der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege oder 

der Daseinsfürsorge oder -vorsorge zu dienen bestimmt sind, insbesondere auf 

Veranstaltungen und Sitzungen der Organe, Organteile und sonstigen Gremien der 

Legislative, Judikative und Exekutive sowie Einrichtungen der Selbstverwaltung 

einschließlich von Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge von 

Planfeststellungsverfahren. 



(5) Untersagt sind Tanzveranstaltungen mit Ausnahme von Tanzaufführungen sowie 

Tanzunterricht und –proben. 

(6) Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich und örtlich begrenztes und 

geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht in der 

Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, 

Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt. 

 

§ 11 

Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes 

(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung des 

Grundrechts auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu dienen 

bestimmt sind, zulässig. 

(2) Die Versammlungsleitung hat auf die Einhaltung der Abstandsregel nach § 2 

hinzuwirken. Die zuständigen Behörden können weitere Auflagen, beispielsweise zur 

Einhaltung der Hygieneanforderungen nach § 4, festlegen. 

(3) Versammlungen können verboten werden, sofern der Schutz vor Infektionen 

anderweitig, insbesondere durch Auflagen, nicht erreicht werden kann. 

 

§ 12 

Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie 

Veranstaltungen bei Todesfällen 

(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- 

und Glaubensgemeinschaften zulässig. Wer eine religiöse Veranstaltung abhält, hat 

die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten sowie ein Hygienekonzept nach 

Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 

7. Sätze 1 bis 3 finden auf Veranstaltungen von Weltanschauungsgemeinschaften 

entsprechende Anwendung. 

(2) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Bestattungen, Urnenbeisetzungen und 

Totengebete zulässig. Wer eine solche Veranstaltung abhält, hat die 

Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten. Es gilt ein Zutritts- und 

Teilnahmeverbot nach § 7. 



(3) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung weitere Vorgaben zum Infektionsschutz und sonstige ausführende 

Regelungen für Veranstaltungen nach den Absätzen 1 und 2 zu erlassen. 

 

Abschnitt 5: Betriebsverbote und allgemeine Infektionsschutzvorgaben für bestimmte 

Einrichtungen und Betriebe 

 

§ 13 

Betriebsverbote 

Es wird untersagt der Betrieb von 

1. Clubs und Diskotheken und 

2. Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen sowie jede sonstige 

Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 des 

Prostituiertenschutzgesetzes. 

 

§ 14  

Geltung der allgemeinen Infektionsschutzvorgaben für bestimmte Einrichtungen und 

Betriebe 

Wer die nachfolgend genannten Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten betreibt 

oder anbietet, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein 

Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen und eine 

Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen: 

1. Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, Landesbibliotheken, 

Archive und Studierendenwerke, 

2. Kunst- und Kultureinrichtungen sowie Kinos, 

3. Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen, 

4. Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe, Fachschulen für 

Sozialwesen, Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst und Weiterbildungs- und 

Fortbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe im 

Zuständigkeitsbereich des Sozialministeriums, 



5. Fahrschulen einschließlich der Abnahme der theoretischen und praktischen 

Prüfungen, 

6. sonstige Bildungseinrichtungen und -angebote jeglicher Art einschließlich der 

Durchführung von Prüfungen, soweit nicht in § 16 Absatz 1 aufgeführt, 

7. öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten einschließlich 

Fitnessstudios und Yogastudios sowie Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen, 

8. Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO, mit 

Ausnahme der Anforderungen des § 6, 

9. Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios 

sowie medizinische und nicht medizinische Fußpflegeeinrichtungen, 

10. das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen und Leistungen 

im Sinne des § 25 Gaststättengesetz (GastG); bei gastgewerblichen 

Einrichtungen und Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 1 GastG muss 

die Datenverarbeitung nach § 6 nur bei externen Gästen vorgenommen werden , 

11. Vergnügungsstätten einschließlich Spielhallen, Spielbanken und 

Wettvermittlungsstellen, 

12. Beherbergungsbetriebe, 

13. Messen, Ausstellungen sowie Kongresse und 

14. Freizeitparks, einschließlich solcher, die als Reisegewerbe im Sinne des § 55 

Absatz 1 GewO betrieben werden. 

Beim Betreiben oder Anbieten dieser Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten gilt ein 

Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Darüber hinaus sind die 

Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 einzuhalten; dies gilt nicht im Falle des Satzes 

1 Nummern 3 und 6. Sätze 1 bis 3 gelten auch, wenn im Rahmen der Einrichtung, 

des Angebots oder der Aktivität eine nach § 10 erlaubte Veranstaltung durchgeführt 

wird. 

 

Teil 2 – Besondere Regelungen 

 

§ 15  



Grundsatz 

Die aufgrund der §§ 16 und 17 und des § 12 Absatz 3 erlassenen 

Rechtsverordnungen gehen sämtlichen Regelungen von Teil 1 vor, sofern dort 

abweichende Regelungen getroffen werden. 

 

§ 16 

Verordnungsermächtigungen 

(1) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung für den Betrieb von Schulen in seiner Ressortzuständigkeit, 

Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule und der flexiblen 

Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule, Kindertageseinrichtungen, 

Grundschulförderklassen, Schulkindergärten und Kindertagespflegestellen zum 

Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, 

insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen. 

(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, im 

Einvernehmen mit dem Sozialministerium durch Rechtsverordnung für den Betrieb 

von 

1. Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, Landesbibliotheken und 

Archiven, 

2. Studierendenwerken und 

3. Kunst- und Kultureinrichtungen, soweit nicht in Absatz 5 aufgeführt, sowie Kinos 

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und 

Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen. Satz 1 Nummer 1 

findet keine Anwendung auf die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg 

einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-

Württemberg sowie die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen. Für die 

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließlich des Präsidiums Bildung 

der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg können vom Innenministerium und 

für die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen vom Justizministerium die für den 

Ausbildungs-, Studien- und Fortbildungsbetrieb und die Vorbereitung und 

Durchführung von Prüfungen sowie für das Einstellungsverfahren erforderlichen 

Ausnahmen von den Beschränkungen dieser Verordnung zugelassen werden. 



(3) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung für den Betrieb von 

1. Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 

Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken, 

2. Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit 

Behinderungen, 

3. Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, 

4. ambulant betreuten Wohnprojekten der Wohnungslosenhilfe sowie von einem 

Anbieter verantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach dem 

Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz, 

5. Betreuungs- und Unterstützungsangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege, 

6. Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit, 

7. Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe und Fachschulen für 

Sozialwesen in seiner Ressortzuständigkeit, 

8. Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe 

sowie 

9. Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst 

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und 

Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen. 

(4) Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus 

1. für den Betrieb von Landeserstaufnahmeeinrichtungen Bedingungen und 

Anforderungen, insbesondere auch Hygienevorgaben, und 

2. die Absonderung von Personen, die in eine Landeserstaufnahmeeinrichtung neu 

oder nach längerer Abwesenheit aufgenommen werden, 

festzulegen. 

(5) Das Kultusministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 Satz 2 

IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für den Betrieb von 

1. öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten einschließlich 

Fitnessstudios und Yogastudios und der Durchführung sportlicher Wettkämpfe 

sowie Tanzschulen und ähnlichen Einrichtungen, 

2. Bädern einschließlich Saunen und Badeseen mit kontrolliertem Zugang sowie 

3. Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen 



sowie für entsprechende Angebote nach § 14 Satz 1 Nummer 6 in der 

Ressortzuständigkeit des Kultusministeriums zum Schutz vor einer Infektion mit dem 

Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, 

festzulegen. 

(6) Das Verkehrsministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 Satz 2 

IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für 

1. den öffentlichen und touristischen Personenverkehr im Sinne des § 3 Absatz 1 

Nummer 1 einschließlich gastgewerblicher Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 

1 Satz 2 GastG und 

2. die praktische Fahrausbildung und –prüfung sowie die praktischen 

Ausbildungsinhalte der Aus- und Weiterbildung der amtlich anerkannten 

Sachverständigen und Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr 

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und 

Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen. 

(7) Das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium werden gemäß § 32 Satz 

2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung für 

1. den Einzelhandel, 

2. das Beherbergungsgewerbe, 

3. das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrichtungen im Sinne des § 

25 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 GastG, 

4. Messen, Ausstellungen sowie Kongresse, 

5. das Handwerk, 

6. Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios, 

medizinische und nicht medizinische Fußpflegeeinrichtungen, 

7. Vergnügungsstätten, 

8. Freizeitparks, einschließlich solcher, die als Reisegewerbe im Sinne des § 55 

Absatz 1 GewO betrieben werden, und  

9.  Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO 

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingungen und 

Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen. 

(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, im Einvernehmen 

mit dem jeweils zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung für sonstige 



Einrichtungen, Betriebe, Angebote und Aktivitäten, die nicht in dieser Vorschrift sowie 

in § 12 gesondert geregelt sind, zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus 

Bedingungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen. 

 

§ 17 

Ein- und Rückreisende  

Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung Regelungen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des 

Coronavirus zu erlassen, insbesondere  

1. die Absonderung von Personen, die aus einem Staat außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland einreisen, in geeigneter Weise gemäß § 30 Absatz 

1 Satz 2 IfSG,  

2. die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG, sich 

bei den für sie zuständigen Behörden zu melden und auf das Vorliegen der 

Voraussetzungen für die Absonderung hinzuweisen, 

3. die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 gemäß § 29 IfSG und  

4. berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach Nummer 1 gemäß § 31 IfSG 

einschließlich solcher, die sich gegen Personen richten, die ihren Wohnsitz 

außerhalb von Baden-Württemberg haben,  

sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließlich weiterer Anordnungen hierzu 

gemäß § 28 Absatz 1 IfSG vorzuschreiben. 

 

Teil 3 – Datenverarbeitung, Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 18 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Das Sozialministerium und das Innenministerium werden gemäß § 32 Satz 2 IfSG 

ermächtigt, durch gemeinsame Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden, 



Ortspolizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit dies aus 

Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist 

1. zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes sowie der 

Beschäftigten der Ortspolizeibehörden vor Ansteckung bei Einsätzen, 

2. zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und zum Vollzug von Maßnahmen 

nach dem Infektionsschutzgesetz, 

3. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem 

Infektionsschutzgesetz und auf seiner Grundlage ergangener 

Rechtsverordnungen und 

4. zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Erforderlichkeit 

einer isolierten Unterbringung in Gewahrsamseinrichtungen und 

Justizvollzugsanstalten. 

 

§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 IfSG handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 2 zu anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 

Metern nicht einhält, 

2. entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 

3. entgegen § 9 Absatz 1 an einer Ansammlung von mehr als zwanzig Personen 

teilnimmt, 

4. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, § 12 Absatz 1 Satz 2 oder § 12 Absatz 2 Satz 2 

eine Veranstaltung abhält,  

5. einem Zutritts- oder Teilnahmeverbot nach § 10 Absatz 1 Satz 2, § 12 Absatz 1 

Satz 3, § 12 Absatz 2 Satz 3 oder § 14 Satz 2 zuwiderhandelt, 

6. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 oder § 14 Satz 3 Arbeitsschutzanforderungen 

nicht einhält, 

7. entgegen § 10 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 5 eine Veranstaltung abhält, 



8. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 nicht auf die Einhaltung der Abstandsregel nach 

§ 2 hinwirkt, 

9. entgegen § 13 Nummer 1 einen Club oder eine Diskothek oder entgegen § 13 

Nummer 2 eine Prostitutionsstätte, ein Bordell oder eine ähnliche Einrichtung 

betreibt oder das Prostitutionsgewerbe ausübt oder 

10. entgegen § 14 Satz 1 Einrichtungen, Angebote oder Aktivitäten betreibt oder 

anbietet. 

 

Teil 4 - Schlussvorschriften 

 

§ 20 

Weitergehende Maßnahmen, Abweichungen 

(1) Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz 

vor Infektionen zu erlassen, bleibt von dieser Verordnung unberührt. 

(2) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund im Einzelfall 

Abweichungen von den durch diese Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 

aufgestellten Vorgaben zulassen. 

 

§ 21 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-

Verordnung vom 9. Mai 2020 (GBl. S. 266), die zuletzt durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 16. Juni 2020 (notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes 

und abrufbar unter http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung) geändert 

worden ist, außer Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten die §§ 16 bis 18 sowie § 12 Absatz 3 am Tag 

nach der Verkündung in Kraft. 

(3) § 10 Absätze 3, 4 und 6 treten am 31. Oktober 2020 außer Kraft. Im Übrigen tritt 

diese Verordnung am 30. September 2020 außer Kraft. 

 



 

Stuttgart, den 23. Juni 2020 

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

Kretschmann  

  

Strobl     Sitzmann  

  

Dr. Eisenmann   Bauer  

  

Untersteller    Dr. Hoffmeister-Kraut  

  

Lucha     Hauk  

  

Wolf       Hermann  
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Corona-Pandemie  
Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg 

 

INHALT 

 

1. Zentrale Hygienemaßnahmen 

2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, 

Lehrerzimmer und Flure  

3. Hygiene im Sanitärbereich  

4. Infektionsschutz in den Pausen  

5. Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf 

6. Wegeführung und Unterrichtsorganisation 

7. Besprechungen, Konferenzen und Veranstaltungen 

8. Meldepflicht und Corona-Warn-App 

 

 

VORBEMERKUNG 

 

Die Aufnahme des Unterrichts in vollständigen Klassen oder Lerngruppen ohne Min-

destabstand ist nur bei Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen um-

setzbar. 

 

Schulen sind nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Regel verpflich-

tet, einen einrichtungsspezifischen Hygieneplan zu erstellen, in dem die wichtigsten 

Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festgelegt sind, um durch ein hygieneorientier-

tes Verhalten und ein gesundheitsförderliches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen 

und Schüler und aller an der Schule Beteiligten beizutragen.  

 

Die vorliegenden Hinweise dienen als Ergänzung zu dem von der einzelnen Schule er-

stellten Hygieneplan. Die Hinweise sind auch dann zu beachten, wenn für die Schule 

keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Hygieneplans besteht, weil überwiegend voll-

jährige Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen. Schulleitungen sowie Pä-

dagoginnen und Pädagogen gehen bezüglich der Hygiene mit gutem Beispiel voran und 
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sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst 

nehmen und umsetzen. Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerin-

nen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen 

sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die aktuellen Hygienehinweise der Gesund-

heitsbehörden, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bzw. des 

Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten.  

 

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler und die 

Erziehungsberechtigten jeweils auf geeignete Weise zu unterrichten. Die Gesundheits-

behörden stellen hierfür Materialien zur Verfügung, z. B. unter 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de oder https://km-bw.de/Coronavirus. 

 

Bei der individuellen Gestaltung der innerschulischen Verkehrswege müssen die Flucht- 

und Rettungswege aus Sicherheitsgründen freigehalten werden. Durch die Verwendung 

von Markierungen, Hinweisschildern o.ä. dürfen keine zusätzlichen Gefahrenstellen (z. 

B. Rutschgefahr, Stolperstellen, Brandlasten) geschaffen werden. 

 

 

1. ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN 

 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertra-

gungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infek-

tionsübertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasen-

schleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen. 

 

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 

 

 Abstandsgebot: Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene 

haben in den Schulen untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten. 

Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsge-

bot nicht. Für sie ist es besonders wichtig, die im Weiteren dargestellten Hygie-

nemaßnahmen einzuhalten und umzusetzen, um das Infektionsrisiko dadurch zu 

reduzieren. Diese sind mit den Schülerinnen und Schülern deshalb ggf. alters-

entsprechend einzuüben und umzusetzen.  

 

 Konstante Gruppenzusammensetzungen: Um im Bedarfsfall Infektionsketten 

nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind möglichst konstante Gruppen-

zusammensetzungen erforderlich. Damit wird angestrebt, dass sich Quarantäne-

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/
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bestimmungen im Infektionsfall nicht auf die gesamte Schule auswirken. Wo im-

mer möglich, sollte sich deshalb der Unterricht auf die reguläre Klasse oder 

Lerngruppe beschränken. Sofern es schulorganisatorisch erforderlich ist, kann 

die Gruppe auch innerhalb der Jahrgangsstufe klassen-oder lerngruppen-

übergreifend gebildet werden. Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist 

grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen bilden bereits jahrgangsgemischt zu-

sammengesetzte reguläre Klassen bzw. Lerngruppen. Weitere Ausnahmen bil-

den die gymnasiale Oberstufe und die Bildung von Kursen in Kooperation mit 

anderen Schulen, jeweils sofern dies erforderlich ist, um den Schülerinnen und 

Schülern ausreichende Wahlmöglichkeiten zu bieten oder Bildungsangebote 

überhaupt zu ermöglichen (z. B. Klappklassen in der Berufsschule oder beim Er-

werb der Fachhochschulreife an der Berufsschule).  

Im Ganztag sollte eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung möglichst ver-

mieden werden. 

 

 Es ist grundsätzlich angezeigt, übergreifende Kontakte soweit als möglich zu re-

duzieren, um im Bedarfsfall die Zahl der Quarantänefälle zu minimieren. 

 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 

nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Trep-

pengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines 

Mund-Nasen-Schutz, nach dem Toiletten-Gang, vor und nach dem Sportunter-

richt) durch 

 

a) regelmäßiges Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 

Sekunden (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, 

wenn dies nicht möglich ist, 

 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 

sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Des-

infektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert wer-

den. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html). 

 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html
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 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

 Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen: Das 

Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, 

kann so verringert werden (Fremdschutz). Im Unterricht ist das Tragen einer 

MNB oder eines MNS nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Für Schüle-

rinnen und Schüler ist ab Klasse 5 das Tragen einer MNB oder eines MNS 

auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers verpflich-

tend, sofern sie sich auf den Begegnungsflächen (z. B. Flure, Treppenhaus, 

Pausenhof, Toiletten,…) aufhalten. Dies gilt entsprechend für das Personal an 

weiterführenden und beruflichen Schulen. Bei Tätigkeiten, bei denen eine körper-

liche Nähe nicht zu vermeiden ist (z. B. in Werkräumen oder Werkstätten), kann 

das Tragen einer MNB oder eines MNS sinnvoll sein.  

 

Für den richtigen Umgang mit der MNB hat das Sozialministerium Informationen 

zusammengestellt: Auch einfache Masken helfen: Ministerium für Soziales und 

Integration Baden-Württemberg 

 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berüh-

ren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.  

 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 

 

 Die Nahrungszubereitung mit Schülerinnen und Schülern ist im Unterricht zuläs-

sig, soweit sie in den entsprechenden Bildungs-/Lehrplänen vorgesehen ist. Ggf. 

ist das Tragen von MNS oder MNB angezeigt. 

  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
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2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 

 VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 

 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften aller Räume, da dadurch 

die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, ist 

eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe 

über mehrere Minuten vorzunehmen. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster 

müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Können 

aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet wer-

den, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raumluft-

technische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden.  

 

Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze und Mindestanforderungen für eine 

vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichti-

gung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung 

und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.  

 

Ergänzend dazu gilt:  

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, denen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden müssen, da 

auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

 

Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 

mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reinigungs-

mittel gereinigt werden (Das SARS-CoV-2-Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhül-

le durch die Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reini-

gung in diesem Kontext ausreichend ist): 

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff 

der Türen, 

• Treppen- und Handläufe, 

• Lichtschalter,  

• Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen), 

• alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen. 
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3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  

 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpapier-

handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbe-

hälter für Einmalpapierhandtücher sind vorzuhalten. Unter Voraussetzung des sachge-

rechten Gebrauchs und bei entsprechender Wartung sind auch Stoffhandtuchrollen aus 

retraktiven Spendersystemen geeignet. Diese müssen unmittelbar nach Verbrauchen 

der Rolle nachgefüllt werden. 

 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen auf-

halten, muss zumindest in den Pausen eine Eingangskontrolle durchgeführt werden. 

Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen wer-

den, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler 

(Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. Beispiels-

weise können entsprechende Abstandsmarkierungen in und vor den Toilettenräumen 

angebracht werden. 

 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 

Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Konta-

mination mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte 

Desinfektion erforderlich. Dabei sind Handschuhe zu tragen, die flüssigkeitsdicht und 

beständig gegenüber dem Desinfektionsmittel sind.  

 

Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 

 

 

4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

 

In den Pausenräumen und Kantinen/Mensen gilt abgesehen von der Nahrungsaufnah-

me generell ab Klasse 5 die Pflicht zum Tragen einer MNB bzw. MNS. 

 

Durch organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt, dass sich die konstanten Schü-

lergruppen auch in den Pausen möglichst wenig durchmischen. Insbesondere an den 

Grundschulen können versetzte Pausenzeiten vermeiden, dass zu viele Schülerinnen 

und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen. Aufsichtspflichten müssen ggf. im 

Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden.  
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Bei der Benutzung von Pausenräumen und Kantinen/Mensen sollten sich die konstan-

ten Schülergruppen ebenfalls möglichst wenig mischen, dies ist vor allem beim Verzehr 

von Speisen wichtig. Die Tische sind beim Schichtbetrieb zwischen den Schichten 

grundsätzlich zu reinigen. 

 

Ggf. sind die Kantinen- und Essensausgabezeiten zu erweitern. 

 

Pausen- oder Kioskverkauf ist wieder zulässig.  

 

 

5. RISIKOGRUPPEN FÜR EINEN SCHWEREN KRANKHEITSVERLAUF 

 

Eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe ist aufgrund der Vielfalt 

verschiedener potentiell prädisponierender Vorerkrankungen und ihrer Schweregrade 

(z. B. bereits bestehende Organschäden) sowie aufgrund der Vielzahl anderer Einfluss-

faktoren (z. B. Alter, Geschlecht, Gewicht, bestimmte Verhaltensweisen, adäquate me-

dikamentöse/therapeutische Einstellung) und deren individuellen Kombinationsmöglich-

keiten nicht möglich. Nach Auffassung des Robert Koch-Instituts (RKI) ist eine perso-

nenbezogene Risiko-Bewertung, im Sinne einer (arbeits-)medizinischen Beurteilung, 

erforderlich (s.a. SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)). 

 

Lehrkräfte, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen, sind vom Präsenzunterricht freigestellt. 

Im Übrigen nehmen auch diese Lehrkräfte Tätigkeiten an der Schule (z. B. Teilnahme 

an Lehrerkonferenzen oder Prüfungen) wahr. 

Verfahrensregelungen und Hinweise zu den weiteren Einsatzmöglichkeiten für diese 

Lehrkräfte können dem Schreiben des Kultusministeriums zur Entbindung von der Prä-

senzpflicht an der Schule vom 15. Juni 2020 entnommen werden. 

 

Eine Schwerbehinderung allein ist kein Grund, dass diese Personen nicht als Lehrkräfte 

im Präsenzunterricht eingesetzt werden können.  

 

Nach aktuellem Kenntnisstand besteht für Schwangere kein erhöhtes Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf. Sie dürfen allerdings nach den Hinweisen der Fachgruppe 

Mutterschutz der Regierungspräsidien (Stand 29.06.2020) nicht im Präsenzunterricht 

und in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen an Schulen eingesetzt werden.  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
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Im Übrigen ist eine Präsenz an der Schule (z. B. Teilnahme an Lehrerkonferenzen oder 

Prüfungen) möglich, es sei denn, der Schulleitung wird ein ärztliches Beschäftigungs-

verbot vorgelegt, das dies ebenfalls ausschließt. 

 

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern können die Erziehungsberechtigten die-

se aufgrund einer relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Prä-

senzunterricht entschuldigen. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern erfolgt die 

Anzeige durch diese selbst. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verant-

wortbar ist, muss mit dem (Kinder-)Arzt geklärt werden. Dies gilt analog für schwangere 

Schülerinnen. 

 

 

6. WEGEFÜHRUNG UND UNTERRICHTSORGANISATION 

 

Insbesondere in der Grundschule ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und 

Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe ge-

langen. Die Schulen sind aufgefordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen Gege-

benheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung zu entwickeln. Für räumliche Tren-

nungen kann dies z. B. durch Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder an den 

Wänden erfolgen. Möglichst sollten einzelne Pausenbereiche getrennt voneinander 

ausgewiesen werden.  

 

Soweit die örtlichen Verhältnisse und die Unterrichtsorganisation dies zulassen, wird 

zudem empfohlen, den Unterrichtsbeginn für die verschiedenen Klassen flexibel zu ge-

stalten, damit die Stoßzeit zum Unterrichtsbeginn vermieden wird. Die Zeit des Unter-

richtsbeginns soll möglichst entzerrt werden.  

 

Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für den Schülerverkehr 

oder den öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch 

geeignete Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass Abstands- und Hygienere-

geln auch dort eingehalten werden. Ebenso ist zu beachten, dass die Schülerinnen und 

Schüler im öffentlichen Personennahverkehr eine MNB bzw. einen MNS zu tragen ha-

ben. 
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7. BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN 

 

Besprechungen und Konferenzen in Präsenz müssen auf das absolut notwendige Maß 

begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten. Bei Vi-

deo-oder Telefonkonferenzen besteht für die Lehrkräfte Teilnahmepflicht. 

 

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Halbjahr des Schuljah-

res 2020/2021 untersagt. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfin-

den, sofern die jeweils geltenden Hygiene-und Abstandsregeln eingehalten werden.  

 

Schulveranstaltungen, bei denen nicht alle Beteiligten der konstanten Gruppenzusam-

mensetzung entsprechen, sind durch die Wahl geeigneter Räumlichkeiten und entspre-

chender Formate so zu gestalten, dass sie den Regelungen der Corona-Verordnung für 

Ansammlungen und Veranstaltungen (§§ 9 und 10) genügen. 

 

 

8. MELDEPFLICHT UND CORONA-WARN-APP 

 

In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die Sicher-

stellung der Hygiene verantwortlich. Aufgrund von § 6 und §§ 8, 36 IfSG ist sowohl der 

Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen 

dem Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist auch die zuständige Schulaufsicht zu 

informieren. 

 

Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Bei-

trag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen iden-

tifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer 

Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem 

positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu redu-

zieren. Die Nutzung der App soll allen am Schulleben Beteiligten empfohlen werden. 


